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RS OGH 1993/3/17 9ObA317/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1993

Norm

ABGB §879 Abs1 BIIh

B-VG Art21

VBG §32

Rechtssatz

Die Ausnützung einer durch die Säumigkeit des Landesgesetzgebers mit der Wahrnehmung der Regelungskompetenz

bezüglich der Gemeindevertragsbediensteten entstandenen Regelungslücke zum Nachteil der Dienstnehmer ist

sittenwidrig. Sieht der ö6entlichrechtliche Dienstgeber überhaupt keine Kündigungschutzbestimmungen vor, ist § 32

Abs 1 VBG 1948 analog anzuwenden.
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